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Swiss GAAP FER

Vier Jahrzehnte im Dienst der Rechnungslegung:  
Ein Rückblick auf 40 Jahre Swiss GAAP FER
Die Swiss GAAP FER haben die Schweizer 
Rechnungslegungspraxis in den letzten vier 
Jahrzehnten massgeblich geprägt und erfreuen 
sich anhaltender Beliebtheit. Ihr Erfolgsrezept 
liegt in der Kombination aus Stabilität, Praxis-
nähe und Pragmatismus – unter Rücksicht-
nahme auf Schweizer Gegebenheiten.

Vor vierzig Jahren wurden die Fachempfeh-

lungen zur Rechnungslegung (zunächst nur 

«FER», seit 2002 «Swiss GAAP FER») ins 

Leben gerufen – eine Zeit, die geprägt war 

von Mut, Visionen und dem anhaltenden Wil-

len, die Qualität der Schweizer Rechnungsle-

gungspraxis zu erhöhen. Was damals als kleine 

Initiative begann, hat sich über die Jahrzehnte 

hinweg zu einer etablierten Institution entwi-

ckelt. Gemäss der im Frühling erschienenen 

FER-Studie zum Stand der Schweizer Rech-

nungslegung1 hat sich der Anteil der FER-

Anwender in den letzten zwei Jahrzehnten 

auf rund 28 Prozent verdoppelt. Die Entwick-

lung der Swiss GAAP FER war dabei weder 

gradlinig noch einfach.2 Es waren vierzig Jahre 

voller Herausforderungen und Veränderun-

gen, aber vor allem eine Zeit des stetigen Fort-

schritts im Dienst der Rechnungslegung. Im 

Jubiläumsjahr möchten wir die bedeutends-

ten Momente und Errungenschaften der Swiss 

GAAP FER Revue passieren lassen.

1.  Gründungsphase und erste Schritte zu 
mehr Transparenz (1984 – 1992)

Die Entstehungsgeschichte der Swiss GAAP FER 
in den 1980er-Jahren ist eng verbunden mit den 
damals aufkommenden internationalen Rech-
nungslegungsstandards in Europa und den USA, 
der schleppend voranschreitenden Aktienrechts-
reform in der Schweiz und der Heterogenität 

von konsolidierten Jahresrechnungen – selbst 
von grossen, international tätigen Konzernen 
in der Schweiz. Inspiriert vom amerikanischen 
Financial Accounting Standards Board (FASB), 
entwickelte ein Expertenteam unter der Leitung 
von Prof. Dr. André Zünd mit den Fachempfeh-
lungen eine typisch schweizerische Lösung.3 
Am 22. Februar 1984 wurde die Stiftung für 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Stif-
tung FER) in Zusammenarbeit mit der damaligen 
Schweizerischen Treuhand- und Revisionskam-
mer (heute EXPERTsuisse) ins Leben gerufen. 
In Ergänzung zu den vom Gesetzgeber definier-
ten, flexibel gehaltenen Generalnormen zur Rech-
nungslegung sollten die Fachempfehlungen die 
gesetzlichen Bestimmungen konkretisieren. Auf 
diese Weise sollten die Vergleichbarkeit der Jah-
resrechnungen und deren Informationsgehalt 
verbessert sowie das Konzept der Rechnungsle-
gung in der Schweiz dem internationalen Niveau 
angeglichen werden (siehe Abbildung 1). In der 
internationalen Wirtschaftspresse wurde die Ent-
wicklung auf jeden Fall positiv aufgenommen 
(siehe Abbildung 2).

Viele Elemente der Organisationsstruktur haben 
bis heute ihre Gültigkeit bewahrt und unterstrei-
chen den Pioniergeist der Gründungsmitglieder. 
Damals wie heute präsentieren sich die Fach-
empfehlungen als durch Konsens entstandene 
Willenserklärungen eines fachlich ausgewiese-
nen und breit zusammengesetzten Gremiums 
verschiedener Interessengruppen. Keinesfalls 
sollte ein Meinungsmonopol der Revisoren ent-
stehen. So setzte sich die bis heute ehrenamt-
lich tätige Fachkommission 1985 bereits aus drei 
Beobachtern und 22 namhaften, ad personam 
nominierten Mitgliedern zusammen, wovon fünf 
im Fachausschuss mitwirkten. Schon zur Grün-
dungszeit bestand die Absicht, mit den Swiss 
GAAP FER keine Empfehlungsschwemme aus-
zulösen. Stattdessen sollte der Fokus bewusst 
auf wichtigen Fragen der Rechnungslegung liegen 
und die Fachempfehlungen sollten sich durch 
eine knappe und auf das Wesentliche konzen-
trierte Ausdrucksweise auszeichnen. Die inter-
nationale Orientierung der Swiss GAAP FER 
spiegelte sich auch in der Veröffentlichung der 
Fachempfehlungen in vier Sprachen (nebst den 
drei Landessprachen Deutsch, Französisch und 
Italienisch auch in Englisch) wider.4 Themen-
schwerpunkte der Anfangsjahre waren neben 
den Zielsetzungen der Fachempfehlungen die 
Bestandteile der Jahresrechnung von Einzel- und 
Konzernabschlüssen, Grundlagen und Grund-
sätze ordnungsmässiger Rechnungslegung, die 
Mittelflussrechnung und verschiedene Fachemp-
fehlungen zur Konzernrechnung. Eine Aufwei-
chung des Gläubigerschutzgedankens, Angst vor 
als schädlich angesehener Transparenz sowie 
der juristische Interpretationsspielraum des bis 
dahin – vor allem in juristischen Kreisen – wenig 
bekannten «True and Fair View»-Prinzips stellten 
einige der vermeintlich unüberbrückbaren Diffe-
renzen für viele am Standardsetzungsprozess 
beteiligte Anspruchsgruppen dar. Die so entstan-

Abbildung 1: Auszug aus der FER-Stiftungs-
urkunde vom 22. Februar 1984
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dene kontroverse Debatte rund um die Zweckbe-
stimmung der Rechnungslegung zwang die Stif-
tung FER in dieser ersten Phase ihrer Geschichte 
zu einer behutsamen Vorgehensweise.

2.  Expansionsphase und Verankerung 
des «True and Fair View»-Prinzips 
(1993 – 2007)

Anfänglich lehnten sich die Fachempfehlungen 
stark an die damaligen obligationenrechtlichen 
Vorschriften zur kaufmännischen Buchführung 
an, wonach die Jahresrechnung nach den Grund-
sätzen der ordnungsgemässen Rechnungsle-
gung so aufzustellen ist, dass die «Vermögens- 
und Ertragslage der Gesellschaft zuverlässig 
beurteilt werden kann» (Art. 662a Abs. 1 aOR). 
Der Gläubigerschutzgedanke und das Festhal-
ten am Konzept der stillen Reserven waren bei 
fast allen Rechnungslegungsanspruchsgruppen 
tief verwurzelt. Ein Paradigmenwechsel hin zu 
einer Jahresrechnung auf Grundlage eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bilds («True and Fair View») erforderte zahlrei-
che Gespräche, Geduld und erheblichen Über-
zeugungsaufwand, um eine breite Akzeptanz 
bei allen Interessengruppen zu schaffen. Die 
zunehmende Anwendung internationaler Rech-
nungslegungsvorschriften durch grosse Schwei-
zer Unternehmen erleichterte den Wandel. Eine 
Schlüsselrolle spielte dabei Prof. Dr. Giorgio Behr. 
Unter seiner Führung wurden die Fachempfeh-
lungen aufgrund der Auswirkungen der Inter-
nationalisierung auf die finanzielle Berichter-
stattung überarbeitet und rasch erweitert. Die 
Überarbeitung führte dazu, dass die Swiss GAAP 
FER den EU-Richtlinien5 entsprachen und in 
einigen Punkten sogar darüber hinausgingen.6 
Im Jahr 1996 erreichte die Anzahl der Fach-
empfehlungen bereits fünfzehn und beinhaltete 
mit dem damaligen FER 14 den ersten branchen-
spezifischen Standard zur Konzernrechnung von 
Versicherungsunternehmen. Den Durchbruch 
erlangten die FER schliesslich mit dem Inkraft-
treten des Kotierungsreglements7 der Schweizer 
Börse per 1. Oktober 1996, welches die Anwen-
dung einzelner Fachempfehlungen für verbind-
lich erklärte und gleichzeitig gleichwertige inter-
nationale Rechnungslegungsnormen ebenfalls 
anerkannte. Wegen der laufenden Erweiterun-
gen der Fachempfehlungen und des daraus 
resultierenden administrativen Aufwands wurde 
im Kotierungsreglement wenige Jahre später 
nur noch dynamisch auf anerkannte und akzep-
tierte Regelwerke, wie z.B. die Swiss GAAP FER, 
IAS/IFRS und US GAAP, verwiesen. Zahlreiche 
kotierte Unternehmen in der Schweiz wurden zu 
Anwendern der Swiss GAAP FER. Die 1990er-
Jahre waren für die Stiftung FER geprägt vom 
Bestreben, die thematischen Lücken zu den 
IAS auf pragmatische Weise zu schliessen, dem 
Leitgedanken folgend, Qualität vor Quantität zu 

etablieren. Die Verabschiedung der IAS-Verord-
nung8 der EU läutete im Juli 2002 eine Zäsur 
ein. Europäischen Unternehmen, die an einer 
Börse in der EU kotiert sind (einschliesslich Ban-
ken und Versicherungsunternehmen), wurde 
vorgeschrieben, ab dem Geschäftsjahr 2005 
ihre Konzernabschlüsse in Übereinstimmung 
mit den International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) zu erstellen. Die Schweizer Börse 
reagierte besonnen auf die internationalen Ent-
wicklungen, indem sie die Anwendung der Swiss 
GAAP FER ab dem 1. Januar 2005 weiterhin 
für Unternehmen, die nicht im Hauptsegment 
kotiert waren, erlaubte und sich öffentlich zur 
Förderung der Weiterentwicklung der Swiss GAAP 
FER bekannte. Unter der Leitung von Prof. Dr. 
Conrad Meyer als Präsident der Fachkommis-
sion führte die Stiftung FER 2002 eine Standort-
bestimmung durch und rückte bei der resultie-
renden Gesamtüberarbeitung der Swiss GAAP 
FER die rund 300 000 – 500 000 Schweizer 
KMU konsequent in den Mittelpunkt ihrer künf-
tigen Ausrichtung. Der per 1. Januar 2007 in 
Kraft getretene modulare Aufbau der Swiss GAAP 
FER (bestehend aus Rahmenkonzept, Kern-FER, 
weiteren Swiss GAAP FER und Swiss GAAP FER 30 
zur Konzernrechnung) setzt die KMU-Anforde-
rung nach einer der Grösse und den Bedürfnis-
sen angepassten Anwendung der Rechnungs-
legungsstandards um.

3.  Stabilisierung und Stärkung der 
Anwendungspraxis (2008 – 2017)

Während die zunehmende Regulierungsdichte 
und Komplexität der IFRS für Unternehmen hohe 
administrative Aufwendungen zur Folge hatte, 
erwiesen sich die Swiss GAAP FER als verhält-
nismässig stabiler und zuverlässiger Rechnungs-
legungsstandard. Neben einem kräftigen Wachs-
tum im KMU-Segment erhöhte sich daher auch 
die Zahl der börsenkotierten Anwender stetig. 
Rund 50 börsenkotierte Unternehmen wech-
selten zwischen 2008 und 2017 von IFRS auf 
Swiss GAAP FER.9 Dieser Entwicklung wiede-

rum trug die Stiftung FER als Standardsetzerin 
Rechnung. Um den Anforderungen der Kapital-
märkte besser zu entsprechen, wurden die Swiss 
GAAP FER um Swiss GAAP FER 31 «Ergän-
zende Fachempfehlungen für börsenkotierte 
Unternehmen» erweitert, die per 1. Januar 2015 
in Kraft traten. Viel Fingerspitzengefühl erforder-
ten die Regelungen zur Offenlegung von Seg-
menterlösen und -ergebnissen. Nach intensiven 
Diskussionen mit Anwendern und Adressaten 
rang sich die Fachkommission schliesslich zu 
einer einvernehmlichen Lösung durch, eine 
grundsätzliche Offenlegungspflicht der Seg-
menterlöse und -ergebnisse einzuführen, von 
der in (offenzulegenden) begründeten Fällen, 
wie z.B. bei Wettbewerbsnachteilen, abgewi-
chen werden kann.
Ein weiterer bedeutender Meilenstein wurde 
erreicht, als am 1. Januar 2013 das neue Rech-
nungslegungsrecht als Teilrevision des Obliga-
tionenrechts (OR) in Kraft trat. Im Zuge dieser 
Revision erliess der Bundesrat die Verordnung 
über die anerkannten Standards zur Rechnungs-
legung (VASR), die auch die Swiss GAAP FER 
umfasste und ihnen erstmals eine explizite Legi-
timation durch den Gesetzgeber verschaffte.
Mit der Übernahme des Fachkommissionsprä-
sidiums durch Prof. Dr. Peter Leibfried rückten 
die Herausbildung einer aktiven Gemeinschaft 
von FER-Anwendern und eine sich daraus erge-
bende Erhöhung der Qualität der Rechnungsle-
gung in der Schweiz im Allgemeinen stärker in 
den Vordergrund. Unter dem Motto «FER vor 
Ort» legte die Stiftung FER ihr Augenmerk auf 
die Stärkung der Anwendungspraxis. Sie lan-
cierte gut besuchte kleinere regionale Anlässe, 
im Bestreben, den Erfahrungsaustauch und die 
fachlichen Diskussionen zwischen und innerhalb 
der unterschiedlichen Anspruchsgruppen zu för-
dern. Neben der weiterhin engen Zusammenar-
beit mit EXPERTsuisse wurden Verbindungen zu 
den Berufsverbänden  TREUHAND|SUISSE, veb.ch 
(neu: SwissAccounting) und zum CFO-Forum 
etabliert und die Organisation der Jahreskon-

Abbildung 2: Auszug aus einem Artikel im «Wall Street Journal» vom 1. Oktober 1985

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/812/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/812/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/812/de
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ferenz in die eigenen Hände genommen. Die 
Verstetigung der fachlichen Arbeit wurde durch 
einen mehrjährigen Arbeitsplan erreicht, der die 
turnusmässige Überprüfung von Fachempfeh-
lungen systematisch vorsieht. Zur Stärkung der 
Unabhängigkeit der Organisation wurde die bis-
herige Finanzierung durch wenige grosse Dona-
toren durch einen breit aufgestellten Förder-
kreis abgelöst.

4.  Gesellschaftlicher Wandel, Nachhaltig-
keit und Ausblick (seit 2018)

Seit 2018 haben der kontinuierlich wachsende 
Anwenderkreis, v.a. bei mittleren und grösseren 
Unternehmen, sowie zunehmende rechtliche 
und gesellschaftliche Anforderungen dazu bei-
getragen, dass sich die Swiss GAAP FER gezielt 
weiterentwickelt haben. Als prinzipienorientier-
ter Rechnungslegungsstandard bestand nie die 
Ambition, jeden Sachverhalt im Detail zu regeln. 
Trotzdem ist es der Stiftung FER immer ein 
gros ses Anliegen gewesen, Praxisanforderungen 
gerecht zu werden und wichtige Aspekte der 
Rechnungslegung in angemessener Weise zu 
regeln. Diese Entwicklung hat in den letzten Jah-
ren zur Einführung überarbeiteter Rechnungs-
legungsvorschriften für Versicherungen (zuvor 
Swiss GAAP FER 14, seit 2021 Swiss GAAP 
FER 40) und Konzerne (Swiss GAAP FER 30, 
überarbeitet im Jahr 2022) sowie zur Einfüh-
rung der neuen Fachempfehlung bzgl. Zuwen-
dungen der öffentlichen Hand (Swiss GAAP 
FER 28) geführt. Im Rahmen mehrerer Fachar-
tikel hat eine intensive Auseinandersetzung mit 
den bei prinzipienbasierten Standards zwangs-

weise verbleibenden offenen Fragen stattge-
funden. Gerade eben wurde zudem das Swiss 
GAAP-FER-Lehrbuch10 in überarbeiteter Ver-
sion vorgelegt. Aktuell befindet sich die Fach-
empfehlung zu den Vorsorgeverpflichtungen 
(Swiss GAAP FER 16)11 in der Überarbeitung. 
Die neuen bzw. revidierten Fachempfehlungen 
sind traditionsgemäss in enger Zusammenar-
beit mit Vertretern der betroffenen Anspruchs-
gruppen (Anwender, Adressaten, Prüfer usw.) 
entwickelt worden. An dieser bewährten Vorge-
hensweise sowie an vielen auf die Gründungs-
zeit zurückgehenden organisatorischen Prinzi-
pien soll auch in Zukunft festgehalten werden, 
insbesondere am Milizsystem.12 Kurz vor dem 
40-jährigen Jubiläum der Swiss GAAP FER wurde 
an der Jahreskonferenz 2023 mit Prof. Dr. Gior-
gio Behr das letzte Mitglied aus der Gründungs-
zeit verabschiedet und mit Prof. Dr. Reto Eberle 
ein neuer Stiftungsratspräsident ernannt, der den 
Swiss GAAP FER schon seit mehr als zwei Jahr-
zehnten verbunden ist (siehe die Tabelle für eine 
Übersicht der Präsidenten der Fachkommission 
und des Stiftungsrats seit der Gründung).
Mit dem im Dezember 2023 publizierten Diskus-
sionspapier zur Nachhaltigkeit in der FER hat die 
Stiftung FER Neuland betreten und den Entwurf 
eines Leitfadens als Hilfestellung für KMU erstellt. 
Während grosse Unternehmen von umfangrei-
chen Regelungen wie beispielsweise der EU-
Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
bzw. den Transparenzanforderungen über nicht 
finanzielle Belange nach Art. 964a – c OR betrof-
fen sind, mangelt es KMU an praktikablen und 
pragmatischen Lösungsansätzen. Vielen KMU ist 

es angesichts des gesellschaftlichen Wandels ein 
grosses Anliegen, trotz beschränkter Mittel auf 
freiwilliger Basis Nachhaltigkeit in ihrer Kultur und 
ihrem Geschäftsmodell bzw. ihrer Geschäftstä-
tigkeit zu verankern. Zunehmend werden KMU 
auch aufgrund von Anforderungen der Lieferkette 
von ihren Abnehmern schlichtweg dazu verpflich-
tet. Die Stiftung FER hat diese Lücke erkannt und 
setzt eine Subkommission ein, um ihnen eine 
praktische Orientierungshilfe zum Management 
der Nachhaltigkeit und der Berichterstattung dar-
über an die Hand geben zu können.
Die Zukunft der Swiss GAAP FER sieht vielver-
sprechend aus. Wir sind überzeugt, dass dank 
der Praxisorientierung, der Stabilität und dem 
Gespür der Akteure für wichtige gesellschaft-
liche Veränderungen die Swiss GAAP FER die 
Berichterstattungslandschaft in der Schweiz 
auch in den kommenden Jahrzehnten mitge-
stalten werden. n
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Übersicht der Führungspersönlichkeiten der Stiftung FER seit 1984

Chronik 
der Präsidenten der Fachkommission

Chronik 
der Präsidenten des Stiftungsrats

1984 – 1992 Prof. Dr. André Zünd 1984 – 1989 Prof. Dr. Otto Kaufmann
1992 – 2002 Prof. Dr. Giorgio Behr 1990 – 1996 Dr. Alphons Egli
2002 – 2014 Prof. Dr. Conrad Meyer 1996 – 2002 Prof. Dr. André Zünd
2014 – heute Prof. Dr. Peter Leibfried 2002 – 2023 Prof. Dr. Giorgio Behr

2023 – heute Prof. Dr. Reto Eberle
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